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* Bestimmungen für Kundgebungen 

- Kundgebungen werden in der Regel nur als Platzkundgebung auf dem Rathausplatz in Davos Platz zugelassen. 
Die Kapazität des Rathausplatzes ist auf 300 Personen beschränkt. 

- Der gewünschte Termin einer Kundgebung ist bewilligungsfähig, wenn nicht schon für eine andere Kundgebung 
zur selben Zeit am selben Ort um eine Bewilligung ersucht wurde. 

- Das Gesuch für die Bewilligung einer Kundgebung ist mindestens 5 Tage vor dem gewünschten Termin bei der 
Gemeinde Davos (kanzlei@davos.gr.ch) einzureichen. Soll die Kundgebung in der Woche des Jahrestreffens 
des World Economic Forum stattfinden, so ist das Gesuch 5 Tage vor dem gewünschten Termin, spätestens 
aber am Freitag, den 17. Januar 2025, bis 12:00 Uhr, bei der Gemeinde Davos (kanzlei@davos.gr.ch) einzu-
reichen. 

 

 

 
 
Gesuch für die Bewilligung einer Kundgebung, einer Veranstaltung und dergleichen 
 
 
Veranstaltende Organisation 
 
Name der Organisation  
    
Strasse, Nr.  PLZ, Ort  
Telefonnummer  E-Mail  
  Webadresse  
    
Namen weiterer beteiligter Organisationen  
 
 
 
Verantwortliche Person der veranstaltenden Organisation 
(Kontaktperson vor Ort) 
 
Vorname  Name  
Geburtsdatum  Heimatort  
    (bei Ausländern Nationalität) 

Telefonnummer  Handynummer  
E-Mail    
 
 24-h-Erreichbarkeit am Veranstaltungstag wird gewährleistet (zwingende Voraussetzung) 
 
 
 
Gewünschte Veranstaltungsorte 
 
Besammlungsort  
Kundgebungsort *  
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Termin und Zeitplan der Veranstaltung 
 
Datum *      
   
Zeitpunkt der Besammlung  
Beginn der Kundgebung  
Ende der Kundgebung  
Beschreibung des zeitlichen Ablaufs  
 
 
Thema der Veranstaltung 
 
Titel der Veranstaltung  
Zweck der Veranstaltung  
 
 
Erwartete mutmassliche 
Anzahl Teilnehmende  
 
 
Ordnungsdienst 
 
Anzahl Personen  
Individuelle Ausrüstung  
 
 Schriftliche Instruktionen an die Teilnehmer des Ordnungsdienstes sind dem Gesuch als pdf-

Datei zwingend beizulegen. 
 
 
Geplante Aktivitäten (Infrastruktur) 
 

 Transparente, Plakate 

 Einsatz von Lautsprechern, Megaphon oder Tonwiedergabegeräten (Art. 19 DRB 31) 

 Verteilen von Flugblättern (Art. 19 DRB 31) 

 andere Gegenstände (Beschreibung) 
 

 Darbietungen wie Theater, Musik, Akrobatik (kurze Beschreibung) 
 

 
 
Bemerkungen 
 
 
 
 Alle Informationen sind vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen, ansonsten gilt das Gesuch 

als nicht eingereicht bzw. eine allenfalls darauf bereits erteilte Bewilligung würde widerrufen. 
 
Ort und Datum  Unterschrift  
 


